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In Hessen sind AO unter einem Jahr bei voller Stelle und unter zwei Jahren bei unter halber
Stundenzahl nicht mitbestimmungspflichtig, bei Zeiträumen darüber bestimmt der
Gesamtpersonalrat mit.
Widerspruch an sich gegen eine AO unterhalb dieser Abordnungslänge gibt es technisch nicht
(mal davon ab, dass jeder Beamte offiziell jederzeit gegen etwas protestieren oder seine
Überlastung anzeigen kann), folglich gibt es auch keine korrekten Fristen des Widerspruchs, die
wurden hier willkürlich als schulinternes Procedere vom SL eingeführt, vermutlich um den
Prozess in einem bestimmten Zeitfenster durchzuführen.

Über dieses merkwürdige Verfahren sollte sich der PR unbedingt mit dem SL unterhalten.
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